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RS OGH 1973/6/15 10Os120/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1973

Norm

RStGB §211

RStGB §212

Rechtssatz

Bei Beurteilung der Frage, welches StG strenger oder milder ist, kann auf die Fortentwicklung des deutschen

Strafrechtes in Beziehung auf die §§ 211, 212 RStGB nach dem Jahre 1945 nicht Bedacht genommen werden, sondern

es ist nur das zur Tatzeit in Geltung gestandene StG mit dem gegenwärtig in Österreich geltenden StG zu vergleichen.
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